
PVO: 8. Minderentgelt

8.  Minderentgelt 

Ein in der Jahresabrechnung ausgewiesenes Minderentgelt ist in die Jahresabrechnung des folgenden 
Jahres zu übernehmen und alsbald durch eine Erhöhung des Abgabepreises einzubringen. Minderentgelte 
sind tunlichst zu vermeiden.

 


